
 

Richtlinien 
zur Nutzung und Bepflanzung 

des Bürgerwaldes der Gemeinde Ebersdorf b.Coburg 
 

§1 Allgemeines 

Die Gemeinde Ebersdorf b.Coburg stellt für die Schaffung eines 
Bürgerwaldes die Flurnummern 770/1, 770/3, 771 und 776/2 der 
Gemarkung Frohnlach (Lageplan siehe Anlage 1) nahe der Göritzenstraße / 
ehemalige Bahnlinie Steinachtalbahn zur Verfügung. Der Unterhalt der 
Flächen obliegt dem gemeindlichen Bauhof Ebersdorf. 

Es wird ein befestigter Weg angelegt und Sitzmöglichkeiten aufgestellt. 
Gepflanzt werden geeignete und standortgerechte heimische Bäume. 

 

§2 Idee des Bürgerwaldes, Baumpatenschaft 

Die Gemeinde Ebersdorf b.Coburg bietet mit der Bereitstellung der Flächen 
jeder Einwohnerin und jedem Einwohner der Gemeinde Ebersdorf b.Coburg 
die Möglichkeit, einer alten Tradition zu folgen und einen Baum zum 
Gedenken an eine Person aus Anlass der Geburt oder des Todes zu pflanzen 
und damit Baumpate zu werden.  

 

§3 Pflanzaktion 

Im Rahmen von Pflanzaktionen werden die Bäume von den Baumpaten, 
unter professioneller Mithilfe des gemeindlichen Bauhofs, eingepflanzt.  

Die Pflanzaktionen werden zweimal jährlich (je einmal im Frühjahr und im 
Herbst) unter Terminfestsetzung der Gemeinde Ebersdorf b.Coburg 
durchgeführt. Die Termine werden jährlich bekanntgegeben, können aber 
witterungsbedingt von den festgesetzten Terminen abweichen.  

 

§4 Ablauf 

Die Übernahme einer Baumpatenschaft bedarf einer schriftlichen 
Bestellung durch das jeweils aktuelle Bestellformular. 

Bei der Bestellung haben die Baumpaten die Möglichkeit, einen der im 
Formular aufgeführten Bäume auszuwählen.  

Der Standort des gewählten Baumes auf der Bürgerwaldfläche ergibt sich 
aus der gewählten Baumart und wird von der Gemeinde Ebersdorf 
b.Coburg festgelegt.  

  



 

Der Baum kann mittels eines Beistellpflocks mit einer Namensplakette 
versehen werden. Diese wird von der Gemeinde Ebersdorf b.Coburg 
beschafft und einheitlich gehalten (Name des Baumpaten, Anlass, 
Pflanzdatum). Weitere Beschriftungen oder Anheftungen wie Bilder oder 
QR-Codes werde nicht gestattet.  

Nach Bestellung ist der Rechnungsbetrag im Voraus fällig. 

Die Beschaffung der Bäume und des Zubehörs durch die 
Gemeindeverwaltung erfolgt erst nach Zahlungseingang auf einem der 
Konten der Gemeinde Ebersdorf b.Coburg. 

Nach erfolgreichem Anwachsen geht der Baum in das Eigentum der 
Gemeinde Ebersdorf b.Coburg über. 

Die Gemeinde Ebersdorf b.Coburg gewährleistet eine professionelle 
Begleitung der Anpflanzungen. Ersatzbeschaffungen für nicht anwachsende 
Bepflanzungen sind ausgeschlossen. 

Außerdem haftet die Gemeinde Ebersdorf b.Coburg nicht für Schäden, die 
durch Dritte oder wetterbedingt an den Bäumen oder dem Zubehör 
verursacht werden.  

Der Baumpate hat jederzeit die Möglichkeit, durch regelmäßiges Wässern 
zum Anwachsen seines Baumes beizutragen.  

Der Bürgerwald ist nicht für Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen von 
Bauprojekten nutzbar.  

 

§5 Kosten 

Die zur Verfügung stehende Fläche wird in mehrere Pflanzbereiche 
aufgeteilt. Die Kosten für die Baumpatenschaft belaufen sich ab dem Jahr 
2023 auf: 

Buschobst (Birne oder Apfel)    120,- € 

Hochstamm (Birne oder Apfel)   230,- € 

Hochstamm (Laubbaum)    230,- € 

Die Kosten orientieren sich an der tatsächlichen Preisentwicklung für die 
Beschaffung der Bäume und der Plaketten und werden fortlaufend 
dementsprechend von der Gemeindeverwaltung festgesetzt.  

Die Auswahl der jährlich zu pflanzenden Bäume trifft die Gemeinde 
Ebersdorf b.Coburg. Sie werden jeweils im aktuellen Bestellformular zur 
Auswahl angeboten.  

Die beigefügte Baumartenliste (siehe Anlage 2) gibt einen Überblick über 
mögliche, standortgerechte heimische Bäume. 

 

 



 

§6 Inkrafttreten 

Diese Richtlinie tritt am 01.06.2023 in Kraft. 

 

 

 

 

 

 

Ebersdorf, 02.05.2023 _____________________________________________  Siegel 
    Reisenweber 
    Erster Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anlage 1 – Lageplan 

 

Göritzenstraße / ehemalige Bahnlinie Steinachtalbahn 

 



 

Anlage 2 - Baumartenliste Bürgerwald 

Großkronige Laubbäume 230 € 
 

Eiche (Quercus) 

Walnuss (Juglans) 

Sommerlinde (Tilia platyphyllos) 

Winterlinde (Tilia cordata) 

Silberlinde (Tilia tomentosa) 

Bergahorn (Acer pseudoplatanus) 

Feldahorn (Acer campestre) 

Spitzahorn (Acer platanoides) 

Ahornblättrige Platane (Platanus ×hispanica) 

 
Birnensorten (Pyrus) in Hochstamm 230 € (als Buschobst 120 €) 

 
 

Apfelsorten (Malus) in Hochstamm 230 € (als Buschobst 120 €) 
 


